
  

Pausenregeln für die Stufen 5 bis 10  

Vor der ersten Stunde  

• Früh eintreffende Lernende haben die Möglichkeit, sich ab 7.00 Uhr im Cafeteriabereich aufzuhalten. 

• Allgemein ist der Zutritt in das Gebäude ab 7.15 Uhr möglich. 

• Aufenthaltsorte sind die Unterrichtsräume der ersten Stunde oder die Bereiche davor, wenn diese ab-

geschlossen sind. In jeden Fall sind es Bereiche innerhalb des Gebäudes.  

 

Frühstückspause – Normalfall 

• Alle gehen raus. Bei Raumwechsel werden die Taschen mitgenommen, aber nicht erst zum nächsten 

Unterrichtsraum gebracht. 

• Pausenbereiche sind Schulhof, Schulgarten, Sportplatz.  

• Lernende, die aus gesundheitlichen Gründen nach Absprache mit der Klassenleitung nicht nach drau-

ßen gehen können, halten sich mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler in einem der Lichthöfe 

auf. 

• Die Klassenräume sind verschlossen.  

• Cafeteria- und Toilettenbesuch sind erlaubt.  

• Die Schulbibliothek ist für Ausleihen und besondere Projekte nach Absprache geöffnet.  

• Das SchüCa ist für eingeladene Klassen geöffnet.  

  

Frühstückspause – schlechtes Wetter / „Regenpause“  

• Pausenbereiche sind die eigenen Klassenräume, wobei die Türen -soweit möglich- offenbleiben. 

• Cafeteria- und Toilettenbesuch sind erlaubt.  

• Die Schulbibliothek ist für Ausleihen und besondere Projekte nach Absprache geöffnet.  

• Das SchüCa ist für eingeladene Klassen geöffnet.  

  

Mittagspause – alle Wetterlagen  

• Tellergerichte, Schalen mit Currywurst o.ä. werden in den Sitzbereichen des Cafeteriabereichs einge-

nommen. 

• Benutztes Geschirr, Gläser, Besteck etc. müssen noch in der Pause an den Sammelstellen im Cafeteria-

bereich abgegeben werden.  

• Pausenbereiche sind  

o Schulhof, kleiner Binnenhof, Schulgarten, Sportplatz bei gutem Wetter,  

o die Sporthalle bei Sportpausen,  

o der eigene Klassenraum an Langtagen mit Pflichtunterricht,  

o der ausgewiesene Raum / die ausgewiesenen Räume für  

o die zur HA-Betreuung angemeldeten Kinder und  

o die Lernenden, die im Anschluss eine AG besuchen. 

• Cafeteria- und Toilettenbesuch sind erlaubt.  

• Zur Pausennutzung nicht gekennzeichnete Räume sind verschlossen.  

 

Gültig ab 01.08.2023  

 



  

Pausenregeln für die Oberstufe  

 

Vor der ersten Stunde  

• Früh eintreffende Lernende haben die Möglichkeit, sich ab 7.00 Uhr im Cafeteriabereich aufzuhalten. 

• Allgemein ist der Zutritt in das Gebäude ab 7.10 Uhr möglich. 

• Aufenthaltsorte sind das Atrium, die Bereiche neben der Eingangstür zum Cafeteriabereich, die Unter-

richtsräume der ersten Stunde oder die Bereiche davor, wenn diese noch abgeschlossen sind.  

 

Frühstückspause – Normalfall  

• Bereiche neben der Eingangstür zum Cafeteriabereich und  Atrium sind Aufenthaltsbereich nur für Ler-

nende der Oberstufe, das A-Gebäude wird geräumt. 

• Toilettenbesuche sind erlaubt.  

• Kursräume sind verschlossen. 

  

Frühstückspause – schlechtes Wetter / „Regenpause“  

• Aufenthaltsbereiche sind das Atrium, die Bereiche neben der Eingangstür zum Cafeteriabereich sowie 

die Kursräume der folgenden Stunde.   

• Toilettenbesuche sind erlaubt.  

 

 Mittagspause – alle Wetterlagen  

• Tellergerichte, Schalen mit Currywurst o.ä. werden im Atrium eingenommen. 

• Benutztes Geschirr, Gläser, Besteck etc. müssen noch in der Pause an den Sammelstellen im Cafeteria-

bereich abgegeben werden.  

• Aufenthaltsbereiche sind der kleine Binnenhof draußen und das Atrium. 

• In Regenpausen können die Kursräume der folgenden Stunde zusätzlich genutzt werden. 

• Zur Pausennutzung nicht gekennzeichnete Räume sind verschlossen. 

• Toilettenbesuche sind erlaubt.  

 

Freistunden  

• Aufenthaltsbereiche sind Atrium und Cafeteriabereich. 

  

Gültig ab 01.08.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vereinbarung für den Einsatz digitaler Endgeräte auf dem Schulgelände    
Wir beziehen uns hierbei vorrangig auf Smartphones, Smartwatches, Laptops, Notebooks und Tablets. 
 
Grundsätze  

• Handys dürfen das schulische WLAN nur dann nutzen, wenn sie die von der Schule vorgegebene Authen-

tifizierungsmethode unterstützen.  

• Der Internetzugang wird von der Schule für schulische Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Nutzungsver-

einbarung über die Nutzung des hausinternen Schulnetzwerks mit Internetzugang und WLAN (siehe 

Homepage) ist zu beachten. So ist z.B. der Download von Dateien und Apps zu nicht unterrichtlichen 

Zwecken untersagt. 

• Die Lernenden verpflichten sich, keine jugendgefährdenden Bilder, Videos oder Texte auf das Handy zu 

laden, weiter zu versenden oder anders zu verbreiten. (Jugendschutzgesetz) 

• Es werden keine Bild- oder Tonaufnahmen von Lernenden, Lehrenden oder weiteren Personen der Schu-

le ohne deren ausdrückliche Einwilligung gemacht. (Recht am eigenen Bild, Kunsturheberrechtgesetz) 

• In Toiletten- und Umkleidebereichen ist die Nutzung digitaler Endgeräte verboten. 

• Telefonieren ist in der Schule nur in wenigen begründeten Ausnahmefällen nach Rücksprache mit einer 

Lehrkraft in dem von dieser zugewiesenen Bereich zulässig.  
 
Unterricht  

• Digitale Endgeräte werden im Unterricht nur nach Vorgaben der Lehrkraft genutzt.  

• Ansonsten gilt: 

o Handys sind während der Unterrichtszeit in der Schule ausgeschaltet/lautlos gestellt. Die Geräte sind 

in der Schultasche.  

o Smartwatches sind während der Unterrichtszeit lautlos geschaltet.  

o Tablets sind, sofern sie nicht zum Arbeiten benutzt werden, ausgeschaltet/im Standby Modus und in 

der Schultasche oder liegen flach auf dem Tisch.  
 
Klassen- und Kursarbeiten, Tests  

Die ausgeschalteten/lautlos geschalteten Geräte, auch Smartwatches, werden auf einer eigenen Abla-

ge in der Nähe der Aufsicht deponiert, so dass kein Verdacht einer Nutzung möglich ist.  
 
Pausen 

Pausen und Zeiten vor/zwischen den Unterrichtsstunden dienen dem sozialen Miteinander. Digitale 

Endgeräte sollen ausschließlich für Informationen genutzt werden  
 
Außerunterrichtliche Aktivitäten  

Während eines Unterrichtsganges, einer Exkursion oder einer längeren Fahrt werden digitale Endgerä-

te nur nach Absprache mit der Lehrkraft genutzt.  

 

Ich habe die Vereinbarung für den Einsatz digitaler Endgeräte gelesen und werde sie verantwortungsbe-

wusst umsetzen.  

 
 
Olpe, ____________       _______________________________________________________________ 

    Datum                             Unterschrift(en) 


